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208 Das Rote Kreuz.

Der Vorltanä 6ss Samciritsrvsràs Seeiosli an à veràliàn Sektionen
6es sàsi^eriîcksn 5amaritsrbun6ez.

Der Samariterverein Seewen hatte seiner-
zeit zwei farbige Postkarten mit verschiedenen
Darstellung.cn in seinem Verlage erscheinen
lassen. Der Erlös aus dem Verkaufe derselben
sollte in erster Linie dazu dienen, den Sa-
inariterverein Seewen instand zu setzen, Ans-
gaben allgemein sozialer Fürsorge, wie An-
stellnng von Krankenschwestern, Anschaffung
eines Krankenmobilienmagazins n. a. in. zu
übernehmen, anderseits sollten auch die andern
Sektionen des schweizer. Samariterbundes
durch Wiederverkauf der Karten in diesem
Sinne profitieren können. — Während nun
der Verkauf der ersten Karte ganz glatt vor
sich ging, stockte derselbe plötzlich bei der

zweiten Karte, offenbar infolge der unvorher-
gesehenen ablehnenden Kritik, welche im offi-
ziellcn Organ, dem Schweizer. Roten Kreuz,
erschienen war. — Der Samariterverein See-
wen ist dadurch finanziell sehr betroffen worden
und er dürfte kaum imstande sein, aus eigenen
Mitteln, ohne Gefährdung seiner Existenz,
diesen Verlust zu ertragen.

Wir wenden uns deshalb vertrauensvoll
an die verehrlichen Sektionen des schweizer.
Samariterbundes, sie möchten in echt Werk-

tätiger Samariterliebe, im Ansehen der guten

Sache, dem die Karte dienen soll, sich den

Verkauf derselben angelegen sein lassen. —
Es handelt sich doch bei der ganzen Sache
nicht um eine Knnstfrage, sondern um eine

Betütignng der Nächstenliebe und wir hoffen,
daß uns hierbei unsere Schwestcrsektionen
nicht im Stiche lassen, sondern durch Erneue-

rung Ihrer Bestellungen uns den Verkauf
des Restbeftandcs ermöglichen werden.

Nachschrift der Redaktion. Vor Iah-
rcsfrist sahen wir uns genötigt, gegen den

Postknrtenhandel des Herrn Horat aufzutreten.
Dabei lag uns selbstverständlich jede böse Ab-
ficht gegen den Samariterverein Seewen völ-
lig fern. Es handelte sich für uns lediglich
uni die Sache.

Nun hat der frühere Präsident von See-
wen seinen Posten verlassen, dem Verein
aber ist der größte Teil der Kartenauflage
an der Schätzung geblieben, so daß er da-
durch ziemlichen Schaden erleidet.

Wir möchten deshalb auch unsererseits
den Vereinen das vorstehende Gesuch des

Vorstandes von Seewen zur Berücksichtigung
empfehlen.

Lriskkcillen.

Herrn S. in lî. : Sie schreibe» uns: „Schon
seit Jahresfrist wnrde das Tragen vom Roten Kreuz
im weiße» Feld als Armbinde für die Samariter-
vereine verboten, und zwar »ach meiner Erinnerung,
weil es Mißbrauch der Genfcr-Konvention sei. Am
Bodensee wird die obgenanute Armbinde von der

Feuerwehr heute noch getragen als Sanitätsab,zeiche».

Nach meiner Auffassung ist dieses eine Verletzung der

Eenfertonvention.
Die Genfer-Konventivn lautet doch nur für den

Kriegsfall, somit sollte man das Trage» der Arm-
binde der Feuerwehr und alle» Bereinen auch ver-

bieten, wie es den Samaritervereinen verboten wurde.

Die Samaritervereiue arbeiten in Friedenszeiten für

den Kriegsfall! sie sind doch nicht berechtigt, das

Rote Kreuz im weißen Feld zu tragen. Sonnt glaube
ich, daß die Feuerwehr noch weniger Berechtigung

hat, die genannte Armbinde zu tragen.
Arbeitet die Feuerwehr auch für den Kriegsfall?

Konnte die Feuerwehr nicht auch eigene Sanitätsab-
zeichen anschaffe», sogut als Samaritervereine?"

Wir sind ganz mit Ihnen einverstanden, daß hier
eine Verletzung des Bnndesgesebes vorliegt, andere

Feuerwehren sind mit gutem Beispiel vorangegangen
und haben das Zeichen abgeschafft. Ein Borgehen ist

aber nicht möglich ohne genane Angaben über Ort
und Bezeichnung der betreuenden Feuerwehr.

Die Redaktion.
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